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Bebauungsplan
„Nordhalde II“
in Schopfloch

1. Planerfordernis

1.1 Bestandssituation

Die HOMAG Group ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Lösungen für die Produktion in der

holzbearbeitenden Industrie und dem Handwerk. Mit weltweit 14 spezialisierten Produktionswerken sowie

rund 20 konzerneigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften und ca. 60 exklusiven Vertriebspartnern ist

das Unternehmen ein einzigartiger Systemanbieter und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter. Die HOMAG Group bietet ihren Kunden mit der digitalen Durchgängigkeit der Daten vom Point of Sale

bis hin zum gesamten Produktionsprozess und einer umfassenden Software-Suite Lösungen für eine digita-

lisierte Produktion. Seit Oktober 2014 gehört die HOMAG Group mehrheitlich zum Dürr-Konzern.

Am Standort Schopfloch sind ca. 1.500 Mitarbeiter tätig. Neben den Zentralfunktionen der Homag-Group,

sind die Bereichen Entwicklung Vertrieb, Service und Marketing am Standort vertreten. Ferner befindet sich

im Schopfloch das größte HOMAG-Produktionswerk mit ca. 52.000 m² Fläche.

Aktuell betreibt HOMAG im weiteren Umfeld des Standortes Schopfloch weitere Montage- und Logistikstand-

orte, die für den Standort wichtige Funktionen zuarbeiten. Damit verbunden ist ein erhebliches Verkehrsauf-

kommen, sowie erhebliche organisatorische und wirtschaftliche Nachteile. 

Die bestehenden Bürogebäude bedürfen teilweise einer grundlegenden Sanierung, in Teilbereichen wird be-

reits seit längerem mit Containerlösungen gearbeitet. Die Integration zeitgemäßer Arbeitsplätze und Organi-

sationsformen in die bestehenden Gebäude lässt sich nicht zufriedenstellend gestalten.

Das bestehende Betriebsrestaurant lässt sich ebenfalls nicht zufriedenstellend zur erforderlichen Funktion

eines zentralen Bausteines der Kommunikation und Bindung qualifizierter Mitarbeiter ertüchtigen.

Vorführungs- und Ausstellungsflächen sind aktuell in abgegrenzten Bereichen der Produktion angeordnet.

Zum einen ist die erforderliche, optimale Präsentation so nicht möglich, zum anderen sind dauerhaft wert-

volle Entwicklungsflächen der Produktion belegt.

1.2 Entwicklungskonzept der Fa. HOMAG

Vor dem Hintergrund der  beschriebenen Herausforderungen und der  grundlegenden strategischen Ent-

scheidung der HOMAG Group die genannten Zentralfunktionen am Standort Schopfloch zu behalten und zu

stärken, wurde beschlossen das bestehende Werk in Schopfloch weiterzuentwickeln. Als Investitionsvolu-

men ist von einer Summe i.H.v. mind. 80 Millionen Euro auszugehen.

Das Konzept für die geplante Standortentwicklung sieht zunächst vor, das bestehende Werk mit dem Neubau

„Osthalle“ für Montage und Versand, sowie mit einem Neu- und Anbau für Logistik an der westlichen Seite

zu ergänzen.

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 4
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Mit dem zwischenzeitlich abgeschlossenen Bebauungsplan-Verfahren „HOMAG I“ (Satzungsbeschluss vom

23.09.2021) und dem ebenfalls abgeschlossenen Bebauungsplan-Verfahren „Mettstetter Weg – 1. Erweite-

rung und 2. Änderung“ (Satzungsbeschluss vom 17.12.2020)  sind für diesen ersten Entwicklungsabschnitt

die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen geschaffen worden. Der Neubau der

„Osthalle“ steht kurz vor der Fertigstellung, die Bauantragsunterlagen für den Anbau und Neubau der Logis-

tik an der westlichen Seite wurden eingereicht.

Auch das bereits im Jahr 2019 eingeleitete Bebauungsplan-Verfahren „Mettstetter Weg – 2. Erweiterung“

wurde in diesem Zusammenhang mit reduziertem Geltungsbereich weiter vorangetrieben, so dass auch hier

am 09.12.2021 der Satzungsbeschluss gefasst werden konnte. Auf dieser Basis wurden auch hier die Bauan-

tragsunterlagen eingereicht, so dass für die entfallenden Mitarbeiterparkplätze im westlichen Teil (durch

Neu- und Anbau Logistik) zeitnah ein Ersatz geschaffen werden kann.

Abb. 1-1: Übersicht der rechtskräftigen Bebauungspläne im Plangebiet, blau gestrichelt der Geltungsbereich des BBP „Nordhalde II“

Abb. 1-2: BBP HOMAG I Abb. 1-3: „Mettstetter Weg – 2. Erw.“ Abb. 1-4: „Mettstetter Weg – 1. Erw. u. 2. Änd.“

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 5
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Im Rahmen der Standortentwicklung sollen zusätzlich im Bereich der Nordhalde wesentliche Aufgaben des

Werkes neu angeordnet werden. Hierbei ist vorgesehen neue, zeitgemäße Büro-Arbeitsplätze, ein neues,

zeitgemäßes Betriebsrestaurant, sowie ein Kundencenter mit Showroom und Schulungsräumen so anzuord-

nen, dass eine optimale Verbindung mit dem bestehenden Werk entsteht. Dies macht eine Änderung in der

Verkehrsführung des „Tumlinger Wegs“ und eine Anpassung des bisher geltenden Bebauungsplanes „Nord-

halde – 2. Änderung“ erforderlich.

Für diesen Entwicklungsabschnitt hat die Fa. HOMAG einen Architektenwettbewerb vorgeschaltet, um mit

konkreten Baukörpern und Architektur umgehend in die weitere Entwurfsplanung zu starten. Das Wettbe-

werbsverfahren ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Aus dem Erkenntnissen des Wettbewerbs und der städ-

tebaulichen Konzeption des Siegerentwurfs wird nun die konkrete bauliche Entwicklung abgeleitet, die wie-

derum Grundlage für das vorliegende Bebauungsplan-Verfahren ist.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans  „Nordhalde II“ soll durch die Definition von planungsrechtlichen

Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Plangebietes

sichergestellt werden. 

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 6
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2. Lage und räumlicher Geltungsbereich

2.1 Lage im Siedlungsgefüge

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Siedlungsrand von Schopfloch zwischen der Ortslage und der

Trasse der Bundesstraße B 28. Nordwestlich schließt bestehende gewerbliche Nutzung aus dem Baugebiet

Nordhalde, südöstlich bestehende gewerbliche Nutzung zwischen Tumlinger Weg und Mettstetter Weg (Be-

triebsgelände der Fa. HOMAG) an.

Abb. 2-1: Übersichtskarte zur Lage des Plangebiets (schwarz gestrichelte Linie)

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 7
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2.2 Geltungsbereich des Bebauungsplans

Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einer Gesamtfläche von 21,001 ha beinhaltet aktuell

folgende Flurstücke (gesamt oder in Teilflächen): 

1909, 1993, 1995, 1980, 1927 (Tumlinger Weg), 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1925, 1925/1, 1926, 1981, 1021/2,

1021/3, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/9, 1022/10, 1021/1, 1021/4, 1020/1, 1020/3, 1023/1, 1023/3, 1023/4, 1019,

1016, 1016/1, 1016/2, 1016/3, 1016/4, 1016/5, 1016/6, 1016/7, 995/10, 997, 998/5, 998/4, 999/2, 1000, 1001,

1001/1, 1003 (Nordhalde), 1004/2.

Abb. 2-2: geplanter Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Nordhalde II“

3. Art des Bebauungsplanverfahrens

Das Bebauungsplanverfahren wird als reguläres Verfahren gemäß § 2 ff. BauGB, mit Umweltbericht inkl.

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung und einem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, durchgeführt.

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 8
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4. Bestehende Bauleitpläne und übergeordnete Planungen

Regionalplan
Bestehende Gewerbeflächen und sonstige Flur

Flächennutzungsplan

Flächen für Gewerbe im Bereich „Nordhalde“ sowie für das 
gesamte Firmengelände der HOMAG, Ausgleichsflächen und 
Flächen für die Landwirtschaft im Bereich des Tumlinger Weges.

Eine Änderung des FNP 2030 im Zuge der anstehenden 3. Änderung
wird erforderlich.

Rechtskräftige Bebauungspläne

BBP „Nordhalde – 1. Änderung“ (vollständig) i.V. mit dem
BBP „Nordhalde – 2. Änderung“ (vollständig)
BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“ (vollständig)
BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung und 2. Änderung“ (vollständig)
BBP „HOMAG I“ (Teilfläche)

Landschaftsschutzgebiete nicht betroffen

Naturschutzgebiete nicht betroffen

Besonders geschützte Biotope
2 Baumhecken NO Schopfloch, „Zwerchwasen“, Biotop-Nr. 
175172371052

FFH-Mähwiese nicht betroffen

Biotopverbund / Wildtierkorridor
Biotopverbund mittlere Standort – 500 m Suchraum, 
Biotopverbund trockene Standorte – 500m und 1000m Suchraum

Geschützter Streuobstbestand
teilweise betroffen, außerhalb der genehmigten und geplanten 
Gewerbeflächen, Erhaltung und Ergänzung geplant

Natura2000 (FFH und Vogelschutzgebiete) nicht betroffen

UVP-pflichtiges Vorhaben
aufgrund der Größe des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
wird eine Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich 

Waldabstandsflächen nicht betroffen

Oberflächengewässer / Gewässerrand nicht betroffen

Wasserschutzgebiete nicht betroffen

Überschwemmungsrisikogebiete (HQextrem / HQ100) nicht betroffen

Klassifizierte Straßen und Bahnlinien Trasse der B28 neu am nördlichen Rand des Geltungsbereichs

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 9
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4.1 Übergeordnete Planungen

Abb. 4-1: Ausschnitt FNP (genehmigte Fassung und geplante 3. Änderung)

Im gültigen Flächennutzungsplan 2030 des GVV Dornstetten wurden die Flächenabgrenzungen der rechts-

kräftigen Bebauungspläne übernommen. Dementsprechend ist ein Korridor entlang des Tumlinger Wegs als

Fläche für Ausgleichsmaßnahmen bzw. als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt und die ursprünglich im

Bebauungsplan ‚Nordhalde‘ einschl. der beiden Änderung geplante Verkehrsführung übernommen.

Es wird eine Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren erforderlich. Dieses Änderungsver-

fahren wurde mit dem Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des FNP 2030 durch die Verbandsversamm-

lung des GVV Dornstetten am 14.07.2021 eingeleitet.

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 10
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4.2 Bestehende Bebauungspläne
Um eine sinnvolle und einheitliche städtebauliche Ordnung herstellen zu können, werden folgende bisher
geltenden Bebauungspläne überplant:

4.2.1 BBP „Nordhalde – 1. Änderung“ und BBP„Nordhalde – 2. Änderung“

Abb. 4-2: Überplante Fläche des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Nordhalde -1. Änderung“ 
und „Nordhalde – 2. Änderung“ – 27.02.2020

Die Darstellungen dieses Bebauungsplanes werden an die geplante geänderte Verkehrsführung, die bereits

entstandene gewerbliche Bebauung im Westen, die tatsächlich verfügbaren Grundstücke und an die geplante

gewerbliche Entwicklung der Fa. HOMAG von Osten nach Westen über den Tumlinger Weg hinweg ange-

passt. Dieser Bebauungsplan wird vollständig überplant und entfällt damit künftig.

Abb. 4-3: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan-Entwurf „Nordhalde II“

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 11
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4.2.2 BBP „Mettststetter Weg - Erweiterung“

Der Bebauungsplan „Mettstetter Weg – Erweiterung“ aus dem Jahr 1989 setzt für die damalige Osterweite-

rung der Fa. HOMAG Gewerbeflächen fest mit einer Beschränkung der Gebäudehöhen auf 8,0 m sowie im

nördlichen Teil Mitarbeiterparkplätze, die mit Bäumen überstellt sind sowie Richtung Tumlinger Weg und

Richtung der Trasse der B 28 private Grünflächen.

Abb. 4-4: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 
„Mettstetter Weg – Erweiterung“ vom 09.05.1989 

Abb. 4-5: Überplante Teilfläche  des bisher noch 
rechtskräftigen BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“ 
mit Geltungsbereich des BBP 
„Mettstetter Weg – Erweiterung und 2. Änderung“

In Verbindung mit dem zwischenzeitlich abgeschlossenen Bebauungsplan-Verfahren „HOMAG I“ wird damit

der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Mettstetter Weg – Erweiterung“ vollständig überplant und ent-

fällt damit künftig. 

Abb. 4-6: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan-Entwurf „Nordhalde II“

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 12
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4.2.3 BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung und 2. Änderung“

Abb. 4-7: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 
„Mettstetter Weg – Erweiterung und 2. Änderung“ 
vom 06.04.2006

Mit  dem  Bebauungsplan  „Mettstetter  Weg  –

Erweiterung und 2. Änderung“ wurde eine Teil-

fläche des vorgenannten Bebauungsplanes ge-

ändert, um die Errichtung einer weiteren Pro-

duktionshalle  in  Richtung  Nordosten  zu  er-

möglichen. Die Gebäudehöhe ist für diesen Be-

reich mit 8,50 m festgesetzt.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes

wird  vollständig  überplant  und  entfällt  damit

künftig (vgl. Abb. 4-6).

4.2.4 BBP ‚HOMAG I‘

Der Satzungsbeschluss für diesen Bebauungsplan wurde am 23.09.2021 gefasst. Hiervon wird eine kleine

Teilfläche überplant, um eine sinnvolle Anbindung der überbaubaren Flächen (Verlauf Baugrenze) im An-

schluss an den geplanten Wendehammer am Tumlinger Weg aufgrund dessen Unterbrechung herzustellen.

Abb. 4-8: 
Überplante Teilfläche des rechtskräftigen BBP „HOMAG I“

Abb. 4-9: Ausschnitt aus dem 
Bebauungsplan-Entwurf „Nordhalde II“

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 13
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4.3 Sonstige übergeordnete Planungen und Schutzgebiete

Innerhalb des Plangebiets befindet sich ein geschütztes Biotop 2 Baumhecken NO Schopfloch, „Zwerchwa-

sen“, Biotop-Nr. 175172371052

Zudem schneidet ein Biotopverbund mittlerer Standorte, sowie ein Biotopverbund trockene Standorte das

Plangebiet.  Auf die Ausführungen im Umweltbericht zum Biotopverbund wird verwiesen.

4.4 Klassifizierte Straßen und Bahnlinien

Die neue Trasse der B 28 begrenzt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes am nördlichen Rand. Die ein-

zuhaltenden Abstandsflächen und Regelungen aus den bisher geltenden Bebauungsplänen „Nordhalde – 2.

Änderung“ und „Mettstetter Weg – Erweiterung“ werden sinngemäß übernommen. Bei der Abgrenzung des

Geltungsbereichs sind die aktuell geltenden Flurstücksgrenzen berücksichtigt.

Sonstige übergeordnete Festsetzungen und Planungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen.

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 14

Abb. 4-10: Ausschnitt LUBW-Kartendienst: 

Schutzgebiete vom 13.01.2022

Abb. 4-11: Ausschnitt LUBW-Kartendienst: 

Biotopverbund vom 13.01.2022
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5. Ziele und Zwecke der Planung

5.1 Ist-Situation im Plangebiet

Innerhalb des Plangebiets befinden sich aktuell im Wesentlichen folgende Nutzungen:

• Gewerbeflächen

• landwirtschaftliche Grünflächen und Streuobst

• Wohnbebauung

In der direkten Umgebung befinden sich aktuell im Wesentlichen folgende Nutzungen:

• Im Norden grenzt die Bundesstraße B28 an das Plangebiet

• Im Osten öffnet sich das Gebiet hin zu landwirtschaftlichen Grünflächen

• Im Süden grenzt Wohnbebauung an

• Westlich schließen sich weitere Gewerbeflächen an

•

5.2 Grundsätzliche Zielsetzung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Nordhalde II“ sollen die bauplanungsrechtlichen Rahmenbedin-

gungen für die Realisierung des Entwicklungskonzeptes der Fa. HOMAG  geschaffen werden, eine Neuord-

nung der bisher geltenden Bebauungspläne vorgenommen werden und weitere gewerbliche Entwicklungs-

möglichkeiten für sonstige Gewerbebetriebe im westlichen Teil unter Berücksichtigung der zur Verfügung

stehenden gemeindeeigenen Flächen geschaffen werden.

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 15
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6. Städtebauliche Konzeption

6.1 Bauliche Konzeption

Wesentliche Grundlage für die Neuordnung des Gesamtgebietes ist die Veränderung der Verkehrsführung im

Bereich des Tumlinger Wegs. Dessen direkte Anbindung an die Ortslage von Schopfloch, von Tumlingen her

kommend, soll abgekoppelt werden und der Verkehr künftig parallel zur B28 nach Westen  über die  Hör-

schweiler Straße zur Ortslage von Schopfloch geführt werden.

Hieraus resultiert eine Entlastung für die Bestandsbebauung am Tumlinger Weg und der frei werdende Be-

reich kann für eine bauliche Entwicklung der Fa. HOMAG in Richtung Nordwesten genutzt werden. Hier sol-

len künftig ein Kundencenter, Büro-, Verwaltungs- und Schulungsgebäude entstehen sowie eine Mensa und

Parkmöglichkeiten.

Abb. 6-1:Auszug aus dem Bebauungskonzept (städtebaulicher Wettbewerb der Fa. HOMAG), blocher partners, Stuttgart

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 18.10.2022 Seite 16
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Die Abgrenzung der Gewerbeflächen im Bereich des bisherigen Bebauungsplanes „Nordhalde – 2. Ände-

rung“ wird anhand der tatsächlich verfügbaren Grundstücke neu geordnet, ohne dass die künftigen Gewer-

beflächen im südwestlichen Teil über die Abgrenzungen des bisherigen BPlanes hinaus reichen. Verbleiben-

de gemeindeeigene Flächen werden zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen herangezogen, nicht ver-

fügbare Flächen wieder wie bisher als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.

Die bereits auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes entstandene gewerbliche Nutzung im west-

lichen Teil wird ergänzt, im Norden entlang der Bundesstraße entsteht künftig ein breiterer Grünstreifen, der

ebenfalls für Ausgleichsmaßnahmen herangezogen werden kann. Die Höhenfestsetzungen für die gewerbli-

che Bebauung im Bereich „Nordhalde“ (GE 1 bis GE 6) werden unverändert aus dem bisher geltenden Be-

bauungsplan übernommen.

Im überplanten Bereich an der Tumlinger Straße werden die Höhenfestsetzungen und der Verlauf der Bau-

grenzen für die künftige bauliche Nutzung so gewählt, dass eine bedrängende Wirkung für die Bestandsbe-

bauung am Tumlinger Weg vermieden wird und trotzdem im Kernbereich mehrgeschossige und repräsenta-

tive Baukörper insbesondere für den Bereich Verwaltung und Kundencenter entstehen können. Deshalb er-

folgt eine Aufteilung in die Teilbereiche GE 7 mit einer maximal zulässigen Gebäudehöhe von 702,00 ü. NHN,

eine Teilfläche GE 8 mit einer maximal zulässigen Gebäudehöhe von 706,00 m ü. NHN und einen zentralen

und begrenzten Bereich (GE 9), in welchem Gebäudehöhen bis 719,00 m ü.NHN zugelassen werden können.

Die Flächenabgrenzungen für den südöstlichen Teil des Plangebietes bleiben im Vergleich zu den bisher gel-

tenden Bebauungsplänen weitestgehend unverändert, jedoch werden die zulässigen Gebäudehöhen so ge-

ändert, dass künftig eine mehrgeschossige Bebauung und damit eine flächensparende Nutzung ermöglicht

wird. Die maximal zulässigen Gebäudehöhen werden auf 712,90 m über NHN gedeckelt (GE 10), dies ent-

spricht bei der bisher festgesetzten EFH von 701,40 einer künftig zulässigen Gebäudehöhe von 11,50 m, wie

dies auch für die östliche Erweiterung im Zuge des Bebauungsplan-Verfahrens „Mettstetter Weg, Erweite-

rung, – 1. Erweiterung und 2. Änderung“ vom Gemeinderat beschlossen wurde. 

Für eine kleine Teilfläche (GE 11) am südwestlichen Rand des Plangebietes wird eine maximale Gebäudehö-

he von 716,40 m ü.NHN zugelassen, was der dort vorhandenen Bestandsbebauung entspricht.

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
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6.2 Verkehrliche Erschließung

6.2.1 Äußere Erschließung

Die äußere verkehrliche Erschließung ist über die Hörschweiler Straße im Westen (=Anbindung an die B28),

den Tumlinger Weg im Norden (Gemeindeverbindungsstraße, von Tumlingen kommend), die Horber Straße

(K4760) und die von dort abzweigende Homagstraße im Süden sowie den verbleibenden Abschnitt des Tum-

linger Wegs gesichert.

In Abhängigkeit vom zeitlichen Ablauf der baulichen Entwicklung der Fa. HOMAG in Richtung Nordwesten

über den Tumlinger Weg hinweg kann bis zur Fertigstellung der geplanten Verbindung des Tumlinger Wegs

von der Brücke über die B28 im Nordosten des Plangebietes hin zur Verlängerung der Hörschweiler Straße

im Westen des Plangebietes eine längere Unterbrechung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Tumlin-

gen und Schopfloch nicht ausgeschlossen werden.

6.2.2 Innere Erschließung

Die innere Erschließung wird auf dem Betriebsgelände der Fa. HOMAG neu geordnet.

Schwerpunkte sind dabei die Anlieferung am westlichen Rand (Logistikhalle an der Horber Straße) und der

Versand am östlichen Rand. Lediglich Anlieferungen durch Dienstleister / Service erfolgen tagsüber über

eine Stelle am Tumlinger Weg (z.B. für Kantine etc.).

Damit werden auch die Rangierflächen für LKW auf diese 3 Standorte verlagert.

Der komplette LKW-Verkehr wird auf die Südseite des Betriebsgeländes verlagert, mit Anfahrt von Süden

her über die Horber Straße. Dies hat eine Entlastung der Ortslage und des Tumlinger Wegs zur Folge.

Die Mitarbeiterparkplätze im Norden des Betriebsgeländes (P4) (vgl. Abb.  4-6) werden nur tagsüber ange-

fahren, dies gilt auch für die Erweiterungsfläche P2 im Süden (im Geltungsbereich des Bebauungsplanes

„Mettstetter Weg, 2. Erweiterung“, vgl. Abb. 1-3 .). Nachts sind diese Parkplätze geschlossen. Durch die zeit-

liche Beschränkung erfolgt eine Entlastung des Tumlinger Wegs und der Schutz der Pflegeeinrichtung am

Rödelsberg ist gewährleistet.

Die Zufahrt für die künftigen Büro-, Verwaltungs- und Schulungsgebäude bzw. für das geplante Kundencen-

ter erfolgt von Norden her über die B28 mit der Hörschweiler Straße und in geringerem Maße von Tumlingen

her über den Tumlinger Weg.

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
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6.3 Grün- und Freiraumstruktur

Das Freiflächenkonzept sieht im Bereich der Nordhalde wie bisher eine straßenbegleitende Baumreihe aus

hochstämmigen Laubbäumen vor, entlang der Bundesstraße B28 soll im zentralen nördlichen Teil eine ge-

schlossene Feldheckenpflanzung mit einer nach Süden vorgelagerten blütenreichen Wiesenfläche entwickelt

werden.

Im südwestlichen Bereich der Nordhalde zwischen Gewerbegebiet und Bestandsbebauung sollen die beste-

henden Streuobstbestände auf den festgesetzten Flächen für die Landwirtschaft erhalten bleiben und um

weitere Streuobstpflanzungen auf den gemeindeeigenen Ausgleichsflächen ergänzt werden. Ein kleinerer

Feldgehölzbestand im zentralen südlichen Bereich wird als zu erhalten festgesetzt. Die bisher im Bebau-

ungsplan „Nordhalde – 2. Änderung“ zugelassenen Gewerbeflächen rücken teilweise, in Abhängigkeit von

der Flächenverfügbarkeit, von der Bestandsbebauung im Süden ab.

Die Böschungsflächen zur B28 auf den privaten Grundstücksflächen am nordöstlichen Rand des Plangebie-

tes sind ebenfalls durchgehend mit freiwachsenden Feldhecken und Baumpflanzungen zu begrünen. 

Die bereits vorhandenen Gehölzstrukturen am südöstlichen Rand des Plangebietes zum Rödelsberg hin sind

unverändert zu erhalten entsprechend den Festsetzungen und Regelungen der bisher dort geltenden Bebau-

ungspläne.

Der Tumlinger Weg endet von der Ortslage her an einem Wendehammer. Daran schließen künftig private

Grünflächen an, die so gestaltet werden können, dass sie den Mitarbeitern als hochwertige Aufenthaltsberei-

che in den Arbeitspausen dienen können. Gleichzeitig rücken so künftige Neubauten von der Bestandsbe-

bauung am Tumlinger Weg ab, da lediglich eine Unterkellerung der Flächen mit Erdüberdeckung bzw. mit

Freiflächengestaltung zugelassen wird.

6.4 Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Die über die bisher geltenden Bebauungspläne vorgesehenen Entsorgungsstrukturen bleiben im Grundsatz

unverändert und werden an die geänderte Planung angepasst. 

Zwischenzeitlich liegen die mit der Fachbehörde vorabgestimmten erforderlichen Unterlagen zur Beseiti-

gung des Niederschlagswassers in Form der erforderlichen Wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren vor.

Es werden auch aufgrund bereits errichteter Retentionsanlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes

„HOMAG I“ keine weiteren Flächen zur Errichtung eines Rückhaltebeckens erforderlich.

Begründung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
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7. Umwelt- und Artenschutzbelange

7.1 Umweltbelange und Umweltbericht

Zum Bebauungsplan liegt ein Umweltbericht vor. In diesem werden die Umweltauswirkungen ermittelt, dar-

gestellt und der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich bilanziert.  Dabei sind die Regelungen und

Festsetzungen sowie die bisher vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung,  Minimierung und zum Aus-

gleich von Beeinträchtigungen aus den überplanten rechtskräftigen Bebauungsplan-Verfahren zu berück-

sichtigen.

Gemäß aktuellem Stand des Umweltberichts entsteht ein rechnerisches Defizit von insgesamt 162.970 Öko-

punkten. Nach Abbuchung des Restguthabens aus der Ökokonto-Maßnahme HOM-001 (Schopfloch-Rödels-

berg)  in  Höhe  von  85.452  Ökopunkten  verbleibt  ein  zusätzlicher  planexterner  Ausgleichsbedarf  von

77.518 Ökopunkten. Art und Umfang der Maßnahme(n) werden im weiteren Verfahren konkret benannt.

7.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Für das Plangebiet wird ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Mit den erforderlichen Kartierun-

gen und Geländebegehungen wurde bereits im Frühjahr 2021 begonnen. 

Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt dabei auf den noch unbebauten Flächen des bisherigen Bebau-

ungsplanes „Nordhalde – 2. Änderung“  und den Freiflächen entlang des Tumlinger Wegs  bis hin zum Bö-

schungsbereich entlang der Bundesstraße.

Die Erkenntnisse aus den artenschutzrechtlichen Untersuchungen werden in die Festsetzungen und Rege-

lungen des Bebauungsplanes einfließen.
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8. Planungsrechtliche Festsetzungen

8.1 Art der Nutzung

Es werden ein Mischgebiet nach § 6 BauNVO und ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO festgesetzt.

Bei der zulässigen Art der baulichen Nutzung in den Gewerbegebietsflächen wird dem Nutzungskatalog der

Baunutzungsverordnung weitestgehend gefolgt. Es werden die Regelungen des Bebauungsplanes „Nordhal-

de – 2. Änderung“ übernommen. Zulässig sind Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öf-

fentliche Betriebe sowie Geschäfts-,  Büro und Verwaltungsgebäude.  Zulässig sind weiterhin Anlagen für

sportliche Zwecke.

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem

Gewerbebetrieb zugeordnet sind, können nur ausnahmsweise zugelassen werden, ebenso Anlagen für kirch-

liche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Nicht zugelassen sind dementsprechend wie bisher auch Vergnügungsstätten und Tankstellen, da dies dem

Gebietscharakter widerspricht und zu Beeinträchtigungen der südlich gelegenen Bestandsbebauung in der

Ortsrandlage insbesondere bezüglich Lärm führen könnte.

Aus diesem Grund sollen Schank- und Speisewirtschaften auch nur wie bisher auch in den Gewerbeflä-

chen 1 und 3 (GE 1 und GE 3) am nordöstlichen Rand des Plangebietes zulässig sein, in den sonstigen Ge-

werbeflächen werden diese dagegen ausgeschlossen.

Die sonstigen vorgenommenen Aufteilungen zwischen den Gewerbeflächen 1 bis 11 (GE 1 bis GE 11) bezieht

sich auf die Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhen, um eine verträgliche Einbindung der künf-

tigen Gebäudehöhen in den umgebenden Landschaftsraum sicherzustellen.

Für das Bestandsgebäude am südlichen Rand des Plangebietes wird nach § 6 BauNVO ein Mischgebiet fest-

gesetzt. Die Abgrenzung und Darstellung entspricht unverändert dem rechtskräftigen Bebauungsplan. Zu-

lässig sind dementsprechend Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, sonstige Gewerbebetriebe und

Gartenbaubetriebe. Ausgeschlossen werden Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie

Betriebe des Beherbergungsgewerbes ebenso wie Anlagen für Verwaltungen, kirchliche, kulturelle soziale,

gesundheitliche und sportliche Zwecke, Tankstellen und Vergnügungsstätten.
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8.2 Maß der baulichen Nutzung

8.2.1 Höhe baulicher Anlagen

Für das Mischgebiet wird die maximale Gebäudehöhe (GH max) entsprechend dem Planeintrag in der Nut-

zungsschablone bezogen auf die EFH festgesetzt. Sie wird gemessen von der Erdgeschossrohfußbodenhöhe

(EFH) bis zu dem Punkt, an dem das Gebäudedach am höchsten in Erscheinung tritt, d.h. bis zum First bzw.

bei Flachdächern bis Oberkante Attika.

Die EFH im Mischgebiet orientiert sich am derzeitigen Bestand, Abweichungen um +/- 30 cm sind zulässig.

In den Gewerbegebietsflächen wird künftig auf die Festsetzung einer EFH verzichtet. Grund hierfür sind die

großvolumigen und oft langgezogenen Baukörper und die daraus resultierenden technischen Anforderun-

gen. Deshalb werden maximal zulässige Gebäudehöhen in absoluten Zahlen in m ü.NHN angegeben wird

und so ein Deckelung zum Schutz des Landschaftsbildes und zum Schutz der angrenzenden Bestandsbebau-

ung erreicht (vgl. auch Ausführungen in Kapitel 6.1).

Für Anlagen zur Nutzung von Solarenergie werden zusätzliche Regelungen aufgenommen, um eine land-

schaftlich verträgliche Gestaltung zu erreichen.

8.2.2 Zulässige Grundfläche

Die festgesetzte zulässige Grundflächenzahl von 0,4 im Mischgebiet (MI) wird unverändert aus dem bisher

geltenden Bebauungsplan übernommen.

Die künftig für alle Gewerbegebietsflächen (GE) festgesetzte Grundflächenzahl von 0,8 ermöglicht eine aus-

reichende bauliche Ausnutzung der Grundstücke gemäß der aktuell  vorliegenden Planung und ggf.  eine

Nachverdichtung des Bestandes, ohne dass der Freiflächenanteil zu stark eingeschränkt wird.

8.3 Bauweise, zulässige Gebäudelängen und überbaubare Grundstücksflächen

8.3.1 Bauweise und zulässige Baulängen

Im Mischgebiet (MI) wird die offene Bauweise festgesetzt.

Im Gewerbegebiet wird die abweichende Bauweise festgesetzt, damit auch Gebäudelängen über 50 m mög-

lich sind und eine optimale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Grundstücksflächen möglich ist.

8.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind so gewählt, dass der bisher in den rechtskräftigen Bebauungs-

plänen vorgesehene Abstand zur Bestandsbebauung beibehalten wird. Im Bereich der Neuausweisung von

Gewerbeflächen im Bereich der Unterbrechung des Tumlinger Wegs werden die Baugrenzen so festgesetzt,

dass keine bedrängende Wirkung für die Bestandsbebauung am Tumlinger Weg entsteht. 
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Auch wird durch die Führung der Baugrenzen im Norden das Anbauverbot entlang der Bundesstraße B 28

eingehalten und dokumentiert.

8.3.3 Nebenanlagen, Garagen, Carports, Stellplätze und Tiefgaragen

Garagen, Carports und Stellplätze werden nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen.

Zusätzlich werden für Stellplätze auch zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraße) und

der Baugrenze sowie auf einer weiteren Teilfläche von GE 4 Flächen abgegrenzt, um hier einen ausreichen-

den Spielraum für die Gewerbebetriebe zu erhalten.

Im Übergangsbereich zwischen den bestehenden Produktionsflächen der Fa. HOMAG im südlichen Teil des

Plangebietes und den künftigen Anschluss- und Erweiterungsflächen an der Nordhalde auf Höhe des Tum-

linger Wegs wird im Anschluss an die überbaubaren Flächen zusätzlich eine Fläche für die Errichtung von

Tiefgaragen und sonstigen erdüberdeckten Räumen zugelassen, um auch hier zusätzliche Nutzflächen im

Untergrund schaffen zu können.

Für Nebenanlagen werden keine weiteren Regelungen getroffen, es ist die Vorgaben der BauNVO anzuwen-

den.

8.4 Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind

8.4.1 Anbauverbot für bauliche Anlagen

Im Anbauverbotsstreifen der Bundesstraße sind 20m zum Fahrbahnrand keine baulichen Anlagen zulässig.

Das Anbauverbot bezieht sich auch auf Garagen, Carports und Nebenanlagen, sowie Werbeanlagen mit Aus-

richtung zur Bundesstraße.

Neue Parkplatzanlagen, Fahrgassen oder Freiflächen ähnlicher Funktion müssen so gestellt sein, dass sich

von ihnen keine Blendwirkung auf die Bundesstraße einwirken kann.

8.5 Lärmimmisionen

Die für den Bebauungsplan „Nordhalde“ einschließlich der 1. und 2. Änderung erarbeitete Lärmprognose gilt

auch weiterhin unverändert als Grundlage zur Festsetzung von Lärmkontingenten für die Gewerbegebiete 3

bis 6 (GE 3 bis GE 6). Die einzuhaltenden Werte sind in den Planungsrechtlichen Festsetzungen eingetragen.

Bei der Anpassung der gewerblichen Teilflächen GE 2 und GE 4 im Rahmen des vorliegenden Bebauungs-

plans handelt es sich um eine Verkleinerung und Verschiebung, weg von den relevanten Immissionsorten im

Süden, sodass sich unter Beibehaltung der bestehenden Kontingente weiterhin keine Konflikte ergeben.
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Für die Gewerbegebiete GE 1 und GE 2 sind keine Festsetzungen erforderlich, da die in der Lärmprognose

ermittelten  Emissionskontingente  von  65  dB(A)/m²  tags  und  50  dB(A)/m²  nachts  gemäß  der  DIN  45682

"Schallimmissionspläne" und auch der "vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch

Industrie und Gewerbe", kurz VBUI, einem typischen Emissionsverhalten von Gewerbegebieten entsprechen

und somit keine Einschränkung erforderlich ist.

Für die neu hinzugekommenen Teilflächen GE 7 bis GE 9 ist bei einer gewerblichen Ansiedlung im Zuge des

Baugenehmigungsverfahrens der schalltechnische Nachweis zu erbringen, dass die gebietsspezifischen Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 6 dB(A) unterschrit-

ten werden. Ist dies der Fall kann auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung davon ausgegangen wer-

den, dass die Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten durch die Gesamtbelastung ein-

gehalten werden.

8.6 Führung von oberirdischen und unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen

Aus stadtgestalterischen Gründen wird festgesetzt, dass oberirdische Strom- und Freimeldeleitungen unzu-

lässig sind. Die zur Versorgung des Gebietes erforderlichen Einrichtungen (Kabelkästen u. ä.) sind vom Ei-

gentümer auf dem Grundstück zu dulden.

8.7 Flächen/Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden verschiedene Festsetzun-

gen getroffen, um die durch das Vorhaben verursachten Eingriffe auf das kleinstmögliche Maß zu minimie-

ren.

Insbesondere sind dies Festsetzungen

• zur Verwendung insektenverträglicher Beleuchtung, 

• zur Einhaltung von Rodungszeiten außerhalb der Vogelbrutzeit und außerhalb der Aktivitätsphase

von Fledermäusen,

• zum Aufhängen von Feldermausquartieren in den Gehölzstrukturen der öffentlichen Grünflächen,

• zum Aufhängen von Höhlenbrüterkästen für Stare in den Gehölzstrukturen der öffentlichen Grünflä-

chen,

• zum Aufhängen weiterer Nistkästen für Vögel in den öffentlichen Grünflächen des Plangebietes,

• und zur Ausweisung eines Ersatz-Brutreviers für die Feldlerche.

8.7.1 Grünflächen

Es werden öffentliche und private Verkehrsgrünflächen dargestellt, die als Rasen-, Wiesen- oder Pflanzflä-

chen anzulegen sind, wobei eine Überbauung zur Herstellung von Grundstückszufahrten in einem begrenz-

ten Umfang zulässig ist. Die zulässige Gesamtzahl der Zufahrten ist auf 16 beschränkt.
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Die sonstigen privaten Grünflächen sind als parkartige Grünflächen mit Erholungsfunktion und entsprechen-

der Ausstattung und Aufenthaltsqualität gärtnerisch zu gestalten, so dass sie von den Mitarbeitern in den

Pausen entsprechend genutzt werden können. Alternativ können sie als extensive blütenreiche Wiesenflä-

chen entwickelt oder mit standortgerechten heimischen Bäumen oder Sträuchern bepflanzt werden.

Die sonstigen öffentlichen Grünflächen sind als extensive und blütenreiche, möglichst magere Wiesenflä-

chen zu entwickeln, so dass sie für Vögel, Fledermäuse und Insekten als Nahrungsraum zur Verfügung ste-

hen.

Teilbereiche hiervon sind zusätzlich durch die Pflanzung von hochstämmigen Obstbäumen zu Streuobstbe-

ständen zu entwickeln, so dass in Verbindung mit den zu erhaltenden Obstbäumen auf öffentlichen und pri-

vaten Grundstücksflächen ein zusammenhängender Bestand zwischen Bestandsbebauung und den Gewer-

beflächen entsteht.

8.8 Bindungen für Anpflanzungen, Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen

Die grünordnerischen Festsetzungen orientieren sich an den Festsetzungen der bisher geltenden Bebau-

ungspläne und an den Ausführungen des damals erarbeiteten Grünordnungspläne.

Zur Minimierung von Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft und zur landschaftlichen und gestalteri-

schen Einbindung der Neubebauung werden folgende Regelungen bezüglich der Erhaltung und Neupflan-

zung von Gehölze getroffen, wobei die im zeichnerischen Teil festgesetzten Baum- und Strauchpflanzungen

dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und ggf. zu ersetzen. :

8.8.1 Pflanzgebot großkronige Laubbäume (1)

Um eine straßenbegleitende Durchgrünung zu erreichen, sind auf öffentlichen und privaten Grünflächen

bzw. auf den Gewerbeflächen in einem Abstand von 10 m von den öffentlichen Straßen- und Gehwegen hoch-

stämmige Laubbäume zu pflanzen, wobei der Standort frei  gewählt  und an die örtlichen Gegebenheiten

(Grünflächengestaltung, Leitungstrassen, Grundstückszufahrten u.ä.) angepasst werden kann.

8.8.2 Pflanzgebot hochstämmige Laubbäume im Bereich von PKW-Stellplätzen in Gewerbegebiet 9 (GE 9)

Im Bereich der bestehenden und geplanten PKW-Stellplätze von Gewerbegebiet 9 (GE 9) ist je angefangene

15 PKW-Stellplätze ein hochstämmiger Laubbaum anzupflanzen um eine Beschattung der Flächen und eine

Verbesserung der lokalklimatischen Verhältnisse zu erreichen.
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8.8.3 Pflanzgebot hochstämmige Laubbäume im Bereich von Gewerbegebiet 4, 6, 7 und 8 
(GE 4, GE 6, GE 7, GE 8)

Für die noch zu entwickelnden Gewerbegebietsflächen 4, 6, 7 und 8 ist ist zusätzlich zu den Pflanzgeboten im

zeichnerischen Teil je angefangene 1.000 m² Gewerbefläche ein weiterer hochstämmiger Laubbaum  anzu-

pflanzen, um eine innere Durchgrünung der Gewerbeflächen und um ebenfalls eine Verbesserung der lokal-

klimatischen Situation zu erreichen. Der Standort kann dabei frei gewählt werden. 

8.8.4 Pflanzgebot I und II – Wildhecken- und Sichtschutzpflanzung auf öffentlichen und privaten 
Grundstücksflächen

Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Wildhecken- und Sichtschutzpflanzungen auf öffentlichen und pri-

vaten  Grundstücksflächen sind  als  geschlossene  Pflanzung freiwachsender standortgerechter  Sträucher

herzustellen, dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und ggf. zu ersetzen. Hierdurch soll eine landschaftliche Ein-

bindung der Gewerbeflächen erreicht werden und gleichzeitig zusätzlicher Nahrungs- und Lebensraum ins-

besondere für Vögel und Insekten geschaffen werden.

8.8.5 Pflanzgebote – ergänzende Festsetzung zur inneren Durchgrünung im Bereich von Gewerbegebiet 
3 bis 6 (GE 3, GE 4, GE 5, GE 6)

Zur  inneren Durchgrünung und Gliederung der  Gewerbegrundstücke  ist  außerdem entlang der  privaten

Grundstücksgrenzen der gewerblichen Einheiten zueinander ein mindestens 2,5 m breiter Streifen durch-

gängig mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen.

8.9 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässer (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

8.9.1 Pflanzbindungen für Einzelbäume, Feldgehölze, Feldhecken und Streuobst

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes als zu erhalten gekennzeichneten Gehölze sind zu erhalten,

zu pflegen und bei natürlichem Abgang an vergleichbarer Stelle durch Baumpflanzungen gemäß Pflanzenlis-

te zu ersetzen. Der Schutz der Gehölze vor, während und nach der Bauphase ist sicherzustellen. Durch die

Erhaltung sollen Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft minimiert und Strukturen als Lebensräume

für Vögel, Fledermäuse und Insekten geschützt werden.

8.10 Flächen für Leitungsrechte

Zur Sicherung der Leitungen der Energieversorger sind im zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan Flächen

für Leitungsrechte ausgewiesen.
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9. Örtliche Bauvorschriften

9.1 Dachform und Dachneigung

Für das gesamte Gewerbegebiet (GE) ist die Wahl der Dachform frei. Damit besteht die Möglichkeit, eine mo-

derne Bauweise umzusetzen und bei Bedarf auf die technischen und betrieblichen Anforderungen reagieren

zu können.

Für das Mischgebiet (MI) wird ein entsprechend dem Bestand wie bisher auch ein Satteldach mit 35 ° bis 45°

festgesetzt.

9.2 Dachaufbauten, Dachflächenfenster und Dacheinschnitte

Damit Dächer durch Aufbauten, Fenster und Einschnitte nicht übermäßig erweitert oder verändert werden,

werden in den planungsrechtlichen Festsetzungen Einschränkungen diesbezüglich festgelegt.

Da insbesondere im Bereich von Gewerbebetrieben oftmals Aufbauten für technischen Anlagen erforderlich

sind, dürfen diese auf einer Grundflächen von insgesamt 10 % der Dachfläche je Einzelgebäude die festge-

setzte Dachfläche um bis zu 3,0 m überschreiten.

9.3 Fassaden und Dachgestaltung

Um visuelle Beeinträchtigungen zu verhindern, werden Festsetzungen zur Gestaltung der Dächer und Fas-

saden getroffen. Um die Nutzung von erneuerbaren Energien zu fördern, werden Anlagen zur Nutzung der

Sonnenenergie zugelassen. Aus Gründen des Grundwasser- und Bodenschutzes sind nur Dacheindeckungen

aus Materialien zulässig, die sicherstellen, dass keine Schwermetalle ausgelöst werden.

9.4 Werbeanlagen

Da sich das Plangebiet in exponierter Lage bzw. im Umfeld von Bestandsbebauung in Ortsrandlage befindet,

werden Festsetzungen bezüglich der zulässigen Werbeanlagen differenziert nach der Lage der Gewerbeflä-

chen getroffen.

9.5 Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen

9.5.1 Gestaltung unbebauter Flächen

Um die Oberflächenversiegelung zu minimieren wird festgesetzt,  dass die nicht überbauten Flächen als

Grünflächen anzulegen sind.

Genehmigungspflichtige Kleinwindanlagen sind aus Gründen des Lärmschutzes und des Landschaftsbildes

nicht zulässig.

9.5.2 Gestaltung der Stellplätze

Um die Oberflächenversiegelung zu minimieren, sind die Stellplatzflächen mit einer wasserdurchlässigen

Belagsausbildung herzustellen.
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9.5.3 Einhausung Abfallbehälter

Aus ortsbildgestalterischen Gründen sind Müllstandplätze und Standorte für Recyclingbehälter möglichst in

die Gebäude zu integrieren. Bei Freistellung sind sie mit geeigneten Sichtschutzmaßnahmen, die begrünt

werden müssen, zu versehen.

9.5.4 Einfriedungen

Um eine abriegelnde Wirkung zwischen dem privaten und öffentlichen Raum zu vermeiden, werden Festset-

zungen zu Einfriedungen getroffen.

Aus Verkehrssicherheitsgründen werden Einfriedungen entlang von öffentlichen Straßenflächen nur einge-

schränkt ( mit Höhen- und Abstandsregelung) zugelassen.

9.5.5 Stützmauern und Geländemodellierungen

9.6 Festsetzungen und Regelungen zur Beschränkung oder zum Ausschluss der Verwendung von 
Außenantennen und bezüglich der Unzulässigkeit von Niederspannungsfreileitungen.

Die Anbindung der Gewerbebetriebe erfolgt heutzutage fast ausschließlich über einen Datenleitungen oder

evtl. über Satellitenempfang, daher werden Festsetzungen zu Antennen und Anlagen für die Telekommuni-

kation getroffen.

10. Anlagen

1. Abgrenzungsplan M 1 : 2.500

2. Umweltbericht
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